
OVV-Glossar 
 
Die Vorsitzende/ der Vorsitzende des Ortsvereins hat die Aufgabe, die Arbeit im Ortsverein und 
Vorstand zu leiten und zu koordinieren. Zudem repräsentiert sie/ er den Ortsverein nach innen und 
außen. 
 
Die/ der stellvertretende Vorsitzende unterstützt die/ den Ortsvereinsvorsitzende/n und steht ihr/ ihm 
in beratender Funktion bei. Bei Abwesenheit der/ des Vorsitzenden übernimmt er/ sie deren/ dessen 
Aufgaben. 
 
Die Kassiererin/ der Kassierer hat den vollständigen Überblick über den finanziellen Spielraum des 
Ortsvereins. Sie/ er organisiert die Finanzierung politischer Projekte, überprüft die Beitragshöhe der 
Mitglieder und stellt gemäß dem geltenden Parteiengesetz den Rechenschaftsbericht auf. Vor jeder 
Jahreshauptversammlung ist sie/ er dazu verpflichtet, den Kassenbericht vorzustellen. 
 
Die Schriftführerin/ der Schriftführer sind für das Protokoll der Vorstandssitzungen und 
Mitgliederversammlungen verantwortlich. 
 
Die Beisitzerinnen/ die Beisitzer sind weitere stimmberechtigte Mitglieder im Vorstand, denen auch 
bestimmte Aufgaben innerhalb des Vorstands und des Ortsvereins übertragen werden können. 
 
Die Revisorinnen/ die Revisoren sind für die Kassenprüfung zuständig und zeichnen 
mitverantwortlich für den Rechenschaftsbericht. 
 
Die Mitgliederbeauftragten kümmern sich um die Betreuung der Mitglieder. Oftmals führen sie 
Terminlisten mit Parteijubiläen und runden Geburtstagen und dienen allen Mitgliedern als 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern. 
 
Die Pressewärtin/ der Pressewart ist die Verbindungsstelle zwischen Ortsverein und Medien. Sie/ er 
steht für Anfragen zur Verfügung, die ggfs. in Absprache mit dem Vorstand beantwortet werden. 
 
Die Internetbeauftragten sind vor allem für die Aktualisierung der Website zuständig. Ist ein 
Ortsverein in den Sozialen Medien (Facebook, Twitter, etc.) präsent, kann der/ dem 
Internetbeauftragten auch dafür, im Rahmen der Beschlussfassung im Ortsverein, die Zuständigkeit 
übertragen werden. 


